
Gesundheitsgefährdung 
durch Friseurchemikalien 

Checkliste für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Arbeitsstoffevaluierung

 → Inhaltsstoffe von Färbemitteln, Blondiermitteln, Dauerwellenchemikalien, Sprays, Gelen und Pflegemitteln im  

Arbeitsstoffverzeichnis erfassen (AUVA-Evaluierungsleitfaden für Friseursalons Punkt 2.6)

 → Ergänzung des Arbeitsstoffverzeichnisses durch Herstellerinformationen und Angaben aus dem Produktbeiblatt

 → Ermittlung der bestehenden Gesundheisgefährdungen für die einzelnen Arbeitsstoffe

 → Ableitung möglicher Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes; STOP-Prinzip einhalten

Gute Beratung - Faire Kontrolle
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• Ausschließlich in der EU zugelassene Produkte verwenden, unzureichend gekennzeichnete  

Importprodukte ersetzen

• Pulverförmige Produkte durch pastöse ersetzen

• Haarsprays werden weitestgehend vermieden (Ersatz durch Haarwachs möglich). Nach Verwendung wird 

der Arbeitsbereich gelüftet

• Dauerwellenmitel, die Ester der Thioglykolsäure enthalten sind durch Produkte mit weniger sensibilisieren-

den Inhaltsstoffen (z.B.: Salze der Thioglykolsäure) zu ersetzen

• Gepuderte Latexeinmalhandschuhe durch Einmalhandschuhe aus Nitril ersetzen

• Absaugung am Mischplatz (falls vorhanden oder geplant) nach hinten oder unten, um Verwirbelung von 

Pulvern zu vermeiden, nur wenn möglich

• Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage, falls möglich

• Mischapplikatoren und Portionsspender sowie geeignete Behältnisse zur Verdünnung von Konzentraten 

sind zu verwenden
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Maßnahmen STOP-Prinzip

• Strickte Trennung von Getränken/Nahrungsmitteln und Mischplatz

• Haare werden soweit möglich vor dem Waschen geschnitten

• Geeignete Einmalhandschuhe aus Nitrin mit langer Stulpe beim Haare waschen und färben werden  

konsequente verwendet

• Haare waschen unter Verwendung von Handschuhen durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im 

Rahmen der Unterweisung geübt

• Professionelle Hautmittel zur Verfügung stellen und ordnungsgemäße Anwendung durch die AN 

sicherstellen

• Geeignete Hautschutzmittel zur Verfügung stellen und auf Anwendung achten. Hautschutzplan mit 

Arbeitsmedizinerinnen/Arbeitsmediziner, AUVAsicher besprechen 

(AUVA-Evaluierungsleitfaden für Friseursalons Punkt 2.7)

• Information und Unterweisung der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer wird regelmäßig wiederholt

• Bei Bekanntwerden von Haut- und Atemwegsproblemen der/des Arbeitnehmerin/Arbeitnehmers mit 

Arbeitsmedizinerinnen/Arbeitsmediziner besprechen und Anlassbegehung (AUVAsicher) anfordern
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